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Die Ruhefrist einer Urne ist im Columbarium für alle Grab-

stellen auf 20 Jahre festgelegt. Eine spätere Verlängerung 

ist möglich. 

Sie können auch bereits zu Lebzeiten das Nutzungsrecht an 

einer Grabkammer in einer der fünf Kapellen im Hauptraum 

erwerben. Um die Ruhefrist auf 20 Jahre nach dem Tod zu 

erhalten, zahlen Sie bis zur tatsächlichen Inanspruchnahme 

zusätzlich eine jährliche Anwartschaft in Höhe von 1/20 der 

Nutzungsgebühr (das entspricht der Gebühr für 1 Jahr).



Die Urnengrabkammern in den Innen- und Außenwänden der 5 Kapellen im 

Hauptraum können Sie frei wählen. Die Preise variieren mit der Höhe, in der die 

Grabstelle angelegt ist.

Mit dem Erwerb des Nutzungsrechts an einer Urnenkammer ist zudem eine Gebühr 

i. H. v. 1.000 € (bei Doppelgrabstätten entsprechend 2.000 €) verbunden, die alle von 

unserer Seite zu erbringenden Leistungen abdeckt. Darin enthalten sind u. a. die 

Kosten für die vergoldete Grabplatte mit Inschrift sowie deren Einbau.  

Grabstelle in der Cäcilien-Kapelle auf der Empore: 	 950 €

Zusätzliche, einmalige Verwaltungsgebühr 	 250 € 

Hier können Urnenkapseln ohne Schmuckurne kostengünstig bestattet werden. 

Ein Vorverkauf eines Urnenplatzes in der Cäcilien-Kapelle ist nicht möglich. 

Beachten Sie bitte, dass unsere Preise nicht die Kosten des Bestattungsunternehmens 

beinhalten.

Kategorie A	 Einzelgrabstätte 3.000 €	 Doppelgrabstätte 6.000 €

	 Anwartschaftsgebühr pro Jahr 150 €	 300 €

Kategorie B	 Einzelgrabstätte 3.900 €	 Doppelgrabstätte 7.800 €

	 Anwartschaftsgebühr pro Jahr 195 €	 390 €

Kategorie C	 Einzelgrabstätte 3.450 €	 Doppelgrabstätte 6.900 €

	 Anwartschaftsgebühr pro Jahr 172,50 €	 345 €

Kategorie D	 Einzelgrabstätte 2.600 €	 Doppelgrabstätte 5.200 €

	 Anwartschaftsgebühr pro Jahr 130 €	 260 €

Kategorie E	 Einzelgrabstätte 2.250 €	 Doppelgrabstätte 4.500 €

	 Anwartschaftsgebühr pro Jahr 112,50 €	 225 €


